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Wertermittlungsrahmen  Klein - Gumpen
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Festlegungen (1):

 Der Kapitalisierungsfaktor beträgt 100.
 Ertraglose Flächen (Unland), wie Steinriegel, nicht 

kultivierbare Raine und Hecken, werden mit der 
Wertverhältniszahl  25  bewertet.

 Gärten werden mit der Klasse I (Wertverhältniszahl 130) 
bewertet.

 Hof- und Gebäudeflächen sowie Bauland werden mit der 
Wertverhältniszahl 1500 bewertet.
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Festlegungen (2):

 Verunkrautete und länger brachliegende Flächen sind eine 
Klasse tiefer einzustufen. Nachteile durch Verunkrautung zum 
Zeitpunkt des Besitzüberganges werden gemäß § 51 Absatz 
1 FlurbG ausgeglichen.

 Für die in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete 
fallenden Flächen soll keine Abbonitierung vorgenommen 
werden.

 Waldboden wird wie Klasse VII mit der Wertverhältniszahl 55 
bewertet.
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Festlegungen (3):

 Die Schadenswirkung durch angrenzenden Wald ist in den 
Zahlen der Bodenschätzung bereits berücksichtigt.

 Für die Schadenswirkung durch angrenzende Gehölze, die in 
der Bodenschätzung nicht berücksichtigt sind, werden 
folgende Abstufungen vorgenommen:
Gehölz im Norden 5m  Streifenbreite 1 Klasse
Gehölz im Osten      10m  Streifenbreite 1 Klasse
Gehölz im Süden     15m  Streifenbreite 1 Klasse
Gehölz im Westen   10m  Streifenbreite 1 Klasse
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zu Festlegung (3):

 Eine Klasse Abschlag für Wald im 

 Norden 5 m
 Osten   10 m
 Süden 15 m
 Westen 10 m

…
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Festlegungen (4):

 Bei Maststandorten werden die Flächen als Unland eingestuft
 Holz- und Betonmasten 50 m²
 Gittermasten 100 m²

 Der Einfluss der Hangneigung ist in den Zahlen der 
Bodenschätzung bereits berücksichtigt.

 Ansonsten wird sie wie folgt berücksichtigt:

 Bis 15 % Neigung kein Abschlag
 Von 15 % bis 25 % 1 Klasse Abschlag
 über 25 % 2 Klassen Abschlag



Amt für Bodenmanagement Heppenheim
-Flurbereinigungsbehörde-

Reichelsheim, 15. April 2014

zu Festlegung (4):
Hängigkeit



Amt für Bodenmanagement Heppenheim
-Flurbereinigungsbehörde-

Reichelsheim, 15. April 2014

Festlegungen (5):

 Unter Staunässe leidende Flächen werden um 1 Klasse 
niedriger bewertet.

 Gewässer werden als Unland  mit der Wertverhältniszahl 25 
bewertet.

 Vorhandene Wege, die sich im Privateigentum befinden und 
in Gemeindeeigentum überführt werden sollen, werden 
entsprechend dem angrenzenden Gelände bewertet.

 Abschläge um mehr als 2 Klassen werden nicht 
vorgenommen.
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Wertermittlungskarte


